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~~- und Polizeiführer 
beim Reichskommissar für die besetzten 

norwegischen Gebiete 
P l id' '11' :- J 7/~ - . 0 - • .11 J. - -.L 2: D • 1.: r. _ 0 ._~ 0 - g.-

An den 

Re ic hsführer-:3S 

106340 
Os10, den 16.August 1940 

;,1 .. j ( " ~ : 

z.Hd. Chef des persönlichen Stabes 

SS-Gruppenführer ~ 0 1 f f 
'--_.-

B e r 1 i n 

".11'-" 

In der Anla~e überreiche ich ~bschrift der Anordnung 

des chefs des CL'I betreffs mili tärischer Durchführungs­

bestimmungen zum Erlaß des Ji'Uhrers über Ausübung der 

Regierungs-Defugnisse in Norwegen vom 24.April 1940 

zur-gefl. Kenntnisnahme. 

Der Höhere ;jS- und Polizei führer 

ge2. Redieß 

S S - G T1..l pp e n fU hr e r 

NA -r- (rIO ~ a3!-2~~2~~' __ 
~ . . 

I ' ' '/ 
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Abschrift 

Der Chef des Oberkommandos 

der Nehrmacht -------
F.H.~., den 25.7.40 

WFA/Abt.L(IV)Nr.0321/40 geh. 
Geh e i m 

Militärische DurChfÜhrungsbestimmungen 

zum Erlaß des :führers über Ausübung der Regierungsbe­

fugnisse in Norv/egen vom 24.Apri.l 1940. 

Auf Grund des § 8'des Brlasses über Ausübung der Re- • I 

gierungsbefugnisse in Norwegen vom 24.April 1940 ordne 

ich zur DUrchführung und Brgänzung d~eses ~rlasses für 

den mili täris.chen Bereich an:", 

ger 

§ 1. 

Der Befehlshaber der Gruppe XXI führt mit soforti­

.firkung die Bezeichnung 'INchrmachtbefehlshaber in 

Norv{egen". Er ist der oberste Vertreter der ';{ehl:'macht 

in Norwegen und darüber hinaus der Repräsentant der 

deu ts chen\i'el~rillach t ge,-,emiber dem norwegischen staat 

und Volk . .Er übt die militäpschen Hoheitsrechte und 

alle Befugnisse eines Territorialbefeh.lshabers in Nor­

wegen aus. In dieSer ~igenschaft obliegen ihm alle 

diejenigen Aufgaben, die üoer den Bereich eines ein­

zelnen Wehrmachtteils hinaus:..ocnen und die gesamte Wehr­

macht betreffen. Der ~ehrmachtbefehlshaber erhält sei­

ne Weisun3en ala solcher durch den Chef des Oberkom­

mandos der Je hrmacht nach Ci en dich tl ini (:n des .J!'ührers. 

§ 2. 

Die Fortflihrlllle des Kampfes aus dem norwegischen 

Raum gecen Bngland zur See und in der Luft ist Aufga­

be der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine w1d Luftwafre 

nach den :ieisungen des Führers w1d Ober;:;ten Befehls­

habers der '1Vehrmacht. Jjer ,/ehrmCicDtbel'c;1l13haber wird 

von den Oberkoilunandos hierUber laufend unterrichtet 

und unterstützt sie mit allen ih1.1 zur Verfügung ste­

llenden 1.:1 tteln bei der Durch1ührun(j ih,.cer Aul'gaben. 

In Fällen drohender GefCihr ist es j,U!'gabe des 'NRehr­

machtbefehlshabers, allen in Norwe~en befindlichen 

-_.~,,,,._ .. -...~ .. ,..,. .. ~ . ,', 
J} q. .< 
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Kräften der 3 Wehrmachtteile diejenigen -Befehle zu 

erteilen, die zur Abwehr einer solchen Gefahr sOfort 
gegeben werden müssen. 

§ 3. 

(1) Norwegen bleibt in voller Ausdehnung Operationsgebiet 

im Sinne der militärischen Bestimmungen. Eine übertra­

gung der vollzienenden Gewalt in diesem Operationsge_ 

biet auf den Wehrmachtbefehlshaber fipdet nicht statt. 

(2) Der Wehrmachtbefehlshaber Norwegen ~eitet die einheit­

liche Ausnutzung der norwegischen Gebiete für die ZweCke 

der Wehrmacht. ~r führt den nötigen Ausglelch zwischen 

den l!'orderungen der dehrmachtteile herbei und vertri tt 

diese einheitlich gegenüber dem Reichskommissar, dem 

die alleinige vurchsetzung dieser Forderungen im. zivi­

len Bereich obliegt. Im Falle drohender Gefahr hat je­

doch der Nehrmachtbefenlshaber das ReCht, diejenigen 

il1aßnahmen, auch im zivilen Bereich, anzuordnen, die ZUr 

Durchführung seines mi~i tärischen _Auftrages und zur mi_ 
litärischen Sicherung Norwegens notwendig sind. 

§ 4. 

Der Wehrmachtbefehlshaber in Norwegen leitet ferner 

nach Weisung des Chef OKW und der zuständigen Wehr­
machtdienastelle einheit~ich 

die Versorgung und den Nachschub für die in 

Norwegen eingesetzten Verbände 

der drei WehrmaChtteile, soweit 

nicnt von diesen 3e~bst durcnge­
führt; 

das Verkehrswesen; 

das Nachricütenverbinduncswesen; 

die Rtistungswirtscnaft; 

den Abwenrdienst; 

die Rechtsprechung der N.-Gerichte gegen 

Personen, die nicht ßie deutsche 

~taatsangehörigKelt b~sitzen. 

.~ ------- ~- -. 
--_.~_., 

• 
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Einzelheiten regelt die angliegende "Dienstan­

weisung für den Wehrmachtbefehlshaber in Norwegen". 

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht 

gez. Keitel 

Für die Richtigkeit: 

gez.un~erschrift 

HauptII@nn 
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Berlin, 25.Juli 1940 

o geh. 
Geh e i m 

Betr.: Wehrmachtbefehlshaber in Norwegen. 

Einrichtung der Dienststelle Chefintendant 

beim Vvehrrm chtbefehlshaber in Norwegen. 

1.) Mit dem 1.3.40 wird die Dienststelle Chefintendant beim 

Rehrmachtberehlshaber in NorweGsll eingerichtet • 

. )~,-

2.) Der Chefintendulrt leitet gleichzeitig die Bearbeitung der An-

gelegenheiten der Abt. IV a des NB in Norw~gen, ist in dieser 

(' Eigenschaft Berater des Nehrmo,chtbefehlshabers in den Nehr-
'I 

c 
c 

machtvcrvml tungs-, allgmeinen Verwal tungs- und 71irtschafts-

fragen und ist als solcher dem/iB unterstellt. 

31) Die Dienststelle "Chefintendant beim ·.'iehrmachtbefehlshaber in 

Norwe::.:,sn" bearbei tet die terri torialen Verwaltungsfragen der 

iiehrmacht in NorweiSen und schlägt dem ':iehrmcwhtbefehlshaber 

die beim Reichskonunissar zu beantr~-l8enden Maßnahmen auf die­

sem Gebiet vor. 

4.) Im übri~en hut der ~hefintendant die territorialen Aufgaben, 

die Befugnisoe und die Dienststellunt; wi~iforpsintendant 
und Chef einer ilehrkreisver';,ral tung. 

5.) Befehle wld Veriml tungsanordnunc:;en des ,"B, sO\'iei t sie der 

Wehrmachtbefehlshaber nicht selbst vollzieht, zeichnet der 

Chefintc'lldant: 

"Für den ','iehrmc.chtbef'ehlshaber 

Der Chefinte.iidant". 

Die Verwal tungs~:.nL~eI8genhei ten uer JJienststrJlle Chefintendant 

vollzieht der Chefintend~l1lt unter nezeiclmunt "Chefintendant" • 

Die AbteilWlg IV'a des.iB und die Dienststelle "Che~intendant 

beim WehrmachtbeJ'8hlsh2.ber ir.. lTorwegen ll arbeitet nach den fiir 

die Luftwaffe geltenden Vorschriftert~ soweit nichts Abweichen­

des angeordnet \':ird. Die Abfindung de:r;. WehrmachtanL,ehörigen 

erfolgt jedoch nach den Vorschriften ihres wehrmachtteils. 
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----6.) In allen Verwal tune-s'angelegenhei ten, welche die in Norwegen 

untergebrachten Truppen betreffen, hat der Chefintendant für 

engste Zusammenargeit mit den diesen Truppen vorgesetzten KOm­

mandos des Heeres, ,der Luftwaffe und der Kriegsmarine, sowie 

der Rüstungsinspektion zu sorgen. 

7.) Für die Dienststelle CLefintendant gilt Kr.st.~. des Heeres 

Nr.11 (Armeeintendant). Anordnung über die Besetzung der hier­

nach zustehenden Stellen folgt. Die Stelle des Chefintendanten 

wird durch die Luftwaffe besetzt • 

.. 
8.) Die Dienststelle Chefintendant beim \Vehrmachtbefehlshaber in 

Norwegen wird am 1. 8. 40 bei OKW - VIV Groß ... Admiral-Prinz­

Heinrich-Str. 7 aufgesLellt. Meldung der zur JJienststelle über-

tretenden Sachbearbeiter und Mitarbeiter um bei Chef 

WV, soweit nicht bereits bei der uienststelle in No~wegen tätig. 

gez. Keitel 

Für die Richtigkeit: 

gez.Unterschrift 

Hauptmann. 

I 

.' .' 
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A n 1 a g--e-- 1 ·zu OK:N/WFA/L (IV) 0321/40 geh. 

Führerhauptqu~rtier, den 25.Juli 1940 

Geh e·i m 

Die n s t a n w eis u n g 

für den Wehrmachtbefehlshaber in Norwegen . 

. ·1 .) Der Wehrmachtbefehlshaber in Norwegen (VI .B.Norwegen) übt 
.' ~./ f''.. 

die militärische Befehlsgewalt in den besetzten norwegi-

schen Gebieten aus. 

Er hat die DienststelJ.ung des Oberbef'ehlshabers einer 

Armee Ulld im Rahmen seiner Aufgaben die Befugnisse eines 

Befehlshabers im Nehrkreis. Als solcher übt er die terri-

·toriale Befehlsgewalt in den besetzten Gebieten aus. Der 
W.B. Norwegen ist dem Chef des Oberkommandos der ·,iehrmacht 

unterstellt; in seiner Eigenschaft als Befehlshaber der 

Gruppe XXI untersteht er dem Oberbefehlshaber des Heeres. 

Sein Vertreter in laufenden Angelgenheiten ist der 

Chef des Stabes, im übrigen wird seine Vertretung von Fall 

zu Fall geregelt. 

2.) Zu den territorialen Aufgaben des W.B.Norwegen gehört 

insbesondere die einheitliche Leitunc ~uf folgenden Gebieten: 

Verkehrswesen, 

Naclrrich tenverbindune;swesen, 

Wehr- und Rüetungswirtschaft, 

gru~dsätzliche militärische Verwaltungs-, Versorgungs­

und Unterkunf.ts8..l1gelegenhei ten, 

lTbernahme militärischer AnlJcen und Einrichtune;en, 

Krie gsgef ange nen+:ra.E',en , 

militärischer OrdnuhGsdienst, 

Abwehrdienst, 

militärischer Grenzverkehr, 

Presse- und Propagandafrc.gen, soweit sie territorialen 

Charakter haben, 

Kriegsgräberfragen. 
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3.) Verkehrswesen. 

Die einheitliche Bearbeitung de~\ Transportanforde­

rungen aller in Norwegen eingesetzten Wehrmachtteile und 

ihre Verteilung auf die Verkehrswege erfolgt im Stabe des 

W. B.. Ausgenommen sind 1'ransporte, welche die Wehrmacht- <-

teile mit Verkehrsmitteln des eigenen Befehlsbereichs aUs­

führen. Der W.B. regelt ferner irmerhalb seines Befehls­

bereiches die Ausnützung der schwedischen Eisenbahnen im 

Rahmen des von der schwedischen RegieruAg zugebilligten 

Umfanges in unmj.ttelbarer Zusammenarbeit-mit dem Militär­

atachein Stoekholm (T.O.). die Transportdurehführung 

bleibt Aufgabe der zuständigen Stellen. (K.M.D.Oslo, Luft­

gaukdo .Norwegen, Transportkommandantur O'slo, T. O. des 

Militärattaehes Stockholm). 

Für die Bearbeitung des ~achGebietes Transportwesen 

wird im S tabe des VI. B. ein Transpol-toffizi er (T. 0.) e in­

gerichtet, der nach Vorschlag des W.B. aus der Dienststel­

le des Bv. T.O. 20 zu bilden ist. IKM und Ob.d.L. stellen 

Sachbearbeiter für See- und Lufttransporte zum T.O. 

Der W.B. vertritt gegenüber dem ReichskoillEissar die 

Belange der iiehrmacht in Fragen des Verkehrswesens auf 

Bisenbahnen nach den We isun,::,en de s OKW (Chef Trsp. '11. ) • 

Die Ausnützung der Bisenbahnen in Norwegen erfolgt nach 

den [';leichen Grundsätzen wie im Reichsgebiet • Die in Nor­

wegen eingesetzten Transportdienststellen sind dem Chef 

des Transportwesens unterstellt. 

4.) Nachrichtenverbinäungswesen. 

Für die Ausübung seiner Befugnisse in }<'ragen des 

NachrichtenverbindungsE:sens erhält der.i .B. Norwegen durch 

das Oberk01Il1Jlando der rYehrmacht (NFA/Stab nv) Richtlinien. 

Sachbearbeiter ist der Höhere r'lehrmachtnachrichten­

offizier ( IfNNO ) im Stab des WB. 

Die in Norwe~en ~ereits eingesetzte Feldnachrichten­

kommandantur wird in eine 1Iehrmacht-Nachrichten-Komman­

dantur umgewandelt und dem HNNO unterstellt. Das Erforder-
~ 

liehe für Aufstellung des HWNO und für die Umwandlung der 

Feldnachrichten-Kommandantur in eine Wehrmachtnachrichten-

K<?mmandantur vera~asstOKW/WFA/Stab WNV im benehmen mit 
". 

dert wehrmaCÄtteil:n. 

, . 
i ; 
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Dem W.B. Norwegen obliegt die einheitliche Leitung der 

wehr- und rüstungswirtschaftlichen Fragen nach Richt­

linien des Oberkommandos der Wehrmacht (Wi Rü Amt). 

Die wehr- und rüstungswLtschaftlichen Auf tagen werden 

durch den 'ilehrwirtschafts s tab Norwegen wahrgenommen. 

Er erhält Richtlinien durch das ODV (Wi Rü Amt) und die 

Oberkommandos der Wehrmachtteile. 

6.) Der W.B. Norwegen regelt die grundsätzlichen und all­

gemein gültigen militärischen Verwaltungs- und Versorgungs­

angelegenheiten in den besetzt;_n norwegi 9chen Gebieten 
.. .' I Ir .. 

7 . ) 

nach den Richtlinien des Oberkommandos der Wehrmacht (AWA). 
Eigene Verwa+tungsangelegenheiten der W~hrmachtteile 

werden von diesen selbständig bearbeitet. 

Der W.B. Norwegen führ' die Auflösung der norwegischen 

Wehrmacht zu Ende . .c;r regelt die Jbernahme der militäri­

schen Anlagen und Dinrichtungen der norwegischen \'Vehrmacht 

durch die einzelnenliehrmcl.Chtteile, wobei die Bedürfnisse 

der Luftwaffe und Kriegsmarine o.ls vordringlich zu berück­

sichtie;en sind. 

Uber die weitere Verwendung der in Norwegen gemachten 

militärischen Kriegsbeute verfügen die Wehrmacht"teile 

(Gr. XXI, Luftflutte 5, Admiri...ü Norwegen), in Zweifels­

fällen entscheidet der .I.B. nach den Weisungen des OKW. 

8.) Der W.B. NorweGen regelt die Frage der Kriegsgefangenen 

der ehemaligen norwegischen Wehrmacht nach den vom OKW 

für deren Behandlunc geGebenen NeiGunGen. Richtlinien 

hi~ri\ir erhält er durch OKil (AWA/Abt. Kriegsgei' .). 

9.) Der W.B. Horwe~~n erh~lt ferner Richtlinien für die AUS­

übung seiner Befugnisse 

in Fragen des Abwehrdienstes und des militärischen 

Grenzverkehrs durch OKI (A/Ausl./Abw.); 

in ';<'r3.6en der Presse und Propaganda durch OKW 

(NFA/W Pr) 
, 

in Kriegsgräberfragen dmd:J. OKW (",VIA) • 

. lt .... ..;t<w. .. . --" o. 
. ~o"~ ;., " .. ' '··r 
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._----~ 

Sowei t der N .B. Norwegen Hir die Erfüllung seiner Au±'-

§aben militärische Kommandanturen und Ordnungsdienste, 

sowie Nach-Einheiten benötigt, sind diese beim Ober­

kommando der 'liehrmacht ("YFA/Abt. L) anzufordern. Diese 

Einhei"en unterstehen hinsichtlich ihrer territorialen 

Aufgaben dem N. B., im übrie;en bleibt ihre Unterstellung 

unter die Oberbefehlshaber iherer {lehrmachtteile unberührt. 

11.) Die Befugnisse des W.B. Norwegen im Rahmen der Wehrge-
t 

richtsbarkeit, die bis auf weiteres von den Gerichten 

der WehrmachtteUe ausgeübt wird, werden besonders ge­

recelt. 

In allen mili tärischen Angel,egenhei ten., die die nor­

wegische Justizhoheit berühren, ist der W.B. als Verbin­

dungsstelle zu den norwegischen Behörden zu beteiligen. 

12.) Der "[.B. hat von -:ieisungen, die er au1 territorialem Ge­

bi et den in Norwegen untergebrachten Truppen der W'ehr­

machtteile erteilt, den dort eingesetzten Obersten KOIIl­

mandobehörden der ~ehrmachtteile Kenntnis zu geben. Bei 

'Neisungen von grundsätzlicher Bedeutung sind die Oberkoll­

ln.andos der iiehrmachtte ile zu unterrichten. 

Die Oberkomnandosder ~ehrmachtteile haben den W.B. 

Norwegen an allen Fragen, die seirten Aufgabenbereich be­

rühren, zeitgerecht zu beteilicen. Uber Maßnahmen, die die 

Oberl-::omnandos der 'Hehrmachtteile auf 'dem Gebiete der Krieg­

_, ührung im nor'Negischen Ralli"Il anordnen, haben sie den VI. B. 

Norwegen laufend zu unterrichten. 

13.) Die Unterrichtung desd.B. Nor-"/c 0 en über die laufenden 

militärischen, poli tischen und wi:ctschaftlichen Ereignisse 

erfolgt durch die eint;schlät;igen Dienststelleü des Ober­

kommandos der "ehrm_.cl~t. 

14.) Die HeimatdienststeIle des J.3. Horwe~en ist der Heimat­

stab Nord. Br ist d~m ·,7.B. HOT'Negen unterstellt und dem 

OJ!::lV/WFA/L Standortstaffel angegeliedert. 

Der Chef des Oberkommandos der Nehrmacht 

gez. K e i tel 

F.d.R. 

gezlUnterschrift 

i 

ii 

r 
I , 
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' .. :::,,:.' 8ot'.It~n:;tellldl1chen;.~des:al~itgelie~den Sch~tz d~9h.d1e·be'.Qt;z.nd..~··.:.:·:·;.'!, .. : 
, ~ ... , ,::- ." .:,', " .... ,.' •.• ' .. , .", • ," "." •• ' . . ·r J' , .. ~.,.: .. ~"~;l'~.'!;:.:. '.~. ,( ........ 

'. "'~: ~acht, .),u, •. 'V:ot', al:bem· mÜS.B.en d~~ Elu'e und die Reohte der1Pal!l111e~~·d8..·. . .. ' , 
• - ,.' • I ~''', ". :" '." .' " • . •• '..,..'. '. - ~". :. ~;'. '. ,." • ;. 

.' . Leben' 'de'i" Büi'ge,r' und-:das privateigentum, sowie' religiöse." OC'erzeu,":' .. 
, .. '? ."': '. : .... ' . ,~ ~. .:' ~.,' ••. ' :-.... , '., ' I • I • ..: 4. • '.;. _ " •• 

gungen . Und~'gßttesd1e'liatliche Handlungen gea6htet' werden:· (Art~46~,:55',· :,. 
'. ~~··.56:,m.i6Y~~ :.,' .. ~ , ....... " .' " ~, ,'" . '"" . 

.. . , Grtilidii~tz:.fUf;:d:1e TruppeT/Grö.steVorsicht und· äußerste "ZtlrÜck- . 
... ,h8.1·t.~k;·gege~iftier·;,,~d.El~ ZiVilbevölkerunglunangeb\'achte Vert~a:u8nää~ ... 

. /: ":'i1<~~i{'k~ ~elne·''-G~t~p.ung' der', Truppe zur Folge.haben·. . 

... t 

'.. . . . ,.','. . . . . ~ 

:.lI'es1!~B.'Zusamrilenha~ten,pisziplin der Truppe, sorgsament.trchtüh-
, . ':rWlg:~d :Ub~:n:,ach"ung:.der"erforderlichen Sicherungamaßnahmen' ~lnd:.:der·;· .. 

\J~.S~:~B;:~::n 'all, &Jldi~Bevölkeruns lIiderstandle1stet Oder" • '.' 

o 
0' 

siob.·aufsässig verhält" ,können fol'gende Bestimmungen angewandet wer-
·den.. .' . 
1) Bei ,~:1\ler~t~d der zivilen Bevölkerung unq w'erui Angriffe der Be-

.vQlkerung auf die. Truppe oder ihre. rückwärtigen VerbinduD,'gen zu 
betUrchten"< sind',· . ist von ,der 'Festnahme' von peiseln ~t:md~~t~llch 

, Gebrauch zl,1~:ma.chen. Festnahme von 'Geiseln darf nur auf.'Befehl 
. \ ." . ....., .. 

··einei~. aegts.-, salbst .Batls.~Kdrs •. oder '.einesgleichges~.i31lten 
KdrS"'1J.rfolgen •. 

·D1eGelse;J.n sind nach·MQgl1chkeit ,den BevölkerUngskl'eisen.zu. 
entn~hnlen:, von denen' feindselige Handlungen zu, 'erWart'8n"':sind'~.>';:; 

. Bei 'unterbringung und Verpfleg~g. von Geiseln ist ~t.rotz·8ti'·eng-. 
ster Bewachung zu beachte!l:, daß es sich nicht um Strafgefangene' 
handelt. 

Ihp.e~· und der Bevölkerung ist bekanntzugeb,en,. daß die Geiseln 
bei· i:t-gen4einem· Anzeichen V:on feindseligen Handlungen.e,rachossen 
werden. Erschießungen dürfen jedoch nur nach vorheriger.G.enehmi~ 
gUng' durch 4en Divisionskommandeul" vollzogen werden'. 

Daher sind, falis trotzdem Angri:ffe auf di~ T·ruppeoder '1hr~ 
'rüokwärtigen Verbindungen erfolgen bezw~ sich 'Ari-ze1~hen von""1der­
s:te.ndb~merkb'~r. machen, die Geiseln umgehend wite~' strenger Bswa..;. . 
chung; ,1n:.e ill ~'Gefa.ngenen!3ammellager ,ab zusch1 eb en . (Tr~nsp·.oI'tz~ttel). 

':,Giei~hz;~i,t1g'1st der D1vlsion beschleunigt Bericht ,\i'ber,denVor~. 
. ........ ' .. " 

,\ 

" 
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.. . \ - \. .. ~ 

I'~>j"\';-"> >;..~ ~~; .~: ... .' ~'.':.:.,,', . . ". . . Jo • " '."~. • 

,c""d .. st·,jed.er ~er zu ':allen,notw,end~;~'e,? .. : .. ;" , 

,: :!>'1L~·~'·.~:~.>. ,': ,:~" "" -,:','" ',' ,:'< , :.,', 
\,!,~~,..,,"~~~J.~~ .... ~:,ü=.Jirgend~elcher, Art, gegen- die deut.sche',Wehr.c"" 

,'tC,"';'""",', <:~:~'::-"'"'''''-''''' ' , "":::,i:iin'\\~'~~tzten:~Gebi~t" ~teht::die,T~des;':'~ , 

, , ' ' ':tihi~~iigii;~h. dciJ;ch. ~ ·F'eidkri'eg~g~.-' ': ~, 
',' "';,',', :'0 ~Iitiiches<iriegege~i~ht) ~ ," '" 
...... ,.:.t., .. \··,~·f' ~.~:' ",~" ': ", ~'. ~ ," ':~" . . ' ~ 

• .,.. .. " ....... ~:. 'k:ann>Staridg'ericht' ilE3ruf'ena ' ' ~ , 
.' : ;t:t<:.f..: ~:: i.':;. ;~:.: ~ .. ,:::.~:-::-:.:. !:: ... ," -:.. : ".'", "", . .., .. , '. 

~"g.u~p, zWig(:,l·\na:u~tiiüirin:, IUriteroffizier, 1. Ge'freiter.i', 
, .' ":.~ :.'t·.' ~ ,: .: . ~:. ~ .' .. ' '.' ~ ~9<"':r~: .; . /: ;~'. ..' .' ~ .' r ' •• ' .. -- . . '. • . ~. .. ," 

", ' ", :eA,~,ur:t~iJ?s,aJirlftlich absetzen; bei sa:q.ul,dig '- Verur~ ',:: 

f,~~",;. ~::)'~~W:~f~~,~.~#t.,~?de:.:~;.Fd.e;~~tiä.;F~·eispruch., Voll streckUn-l rmm;i ti," 
" ' ·~:,t,elpar,,:nac,hBeatatigWlg durQh,Regts-Kdr. 

,,~,.~';.- :. ~<;~ I' '~.,·7\~~:·1:", "> ~::;;'.~> ;,', ".;' > ... " ;? .... \I':.!r~,.~ f,' ~" .. ' • . .." ~ ~.~~; '.:. : ~ • . .... 

.' "',7<; Al,s:: ,qewal tmaßnahrilensind, u ~ a;. anzusehen I Sabotage, ,Ze~storung 
: , ... :': .. ::.:}{;J~~,.\~.~":;.~;r.~.,.~;,_~~~.~.,,. ".'-~~ .. ~..f .... ),.~.:.~~.:::" _·'~;~·jl):~·<"· .. ';' _~ '; ' . .1',,: : ! 1,. . 

,'; " ;' 'f~1g~~~r~tuckl/~tfger' 'v~rb1tl.d)1~gen~Durchschneiden' .'Von' Ferns'pr,ech-
',' ~~ ,'." -,~J>, . [:. ,\:'" ~:\".":,., , .• " '.,-',.J: l' l .' ", " ,r '~'."'.' "':.' ,~.' . --.,' . ,I,. "'," . 

~. ,,:'.,;.:',:,;lßitUhgeni:V;.ornanme:'von"Sprengimge,n usw. ~ 

: :~,)..>,~:'1!~6hlt/i~r\,~ipd: i~,'K8.fnp·f'·~der.,'aUf 'd~r' Flucht zu erschießen. 
" '. • • •• ~ ". ", ,. .:. <: 0.. '..I. • • 

" ' ,"Gef'8.n'g~ne. Fr;eischärler' sind nicht wie KrIegsgefangene" sonde:J;'n 
'.ie:v~rbr'echer' zu ,behandeln ,und, unverzüglich durch ein: Feidkriegs- , 
ger~chtabzuurteilen. Wird 'der ~g~klagte der Freischärl(;;rei für ' 
s~hul~ig:befunden,.so ist er zum Tode zu verurteile'n. Nach J?e­
stät1guz{'g des TOdesurteils"durch den Kommandeur, 'de'x-, das :Feld.,.. 
kriegas.ericht. beruf~nha.t, ist'es'sofort durch Erschießen zu 'voll-
str~dk~ti.' ' 
, , In:::!usnahmefällen kann· das Feldkriegsgericht durch einst1.mm.i­

,,'gen;::B'~sclil.ü.ä, daBT,od~~ürt'ei,l 'für ivollstreckbar erklären; undn'ar. 
.: .. ./: •. '. :.~"~#-.--:" •. ':'- . "", '. '.:' \. ',_ .. ,' .' ".. ,.,. - :,: ~. 

a) 1t'eiUf',~e:r.BäBt'ätigi..tngsbarechtigte nicht' auf der. stelle erreicht 
", ". "'. " ,'" •• ,'~ +- " ,~'-" ." " ' 

we,r4en:k~, 

,b)W~~, dieVollf4treckung des Urteils aus zwinge~den m:ilitäri~' 
, ',:schen GrUnden',keinenAufSchubduldet. 

'. :Da~ :"schrlltliche Urteil, die Bestätigungsverfügung und ein,e, ' 
:'MeldUngiiber die,Vollstreckunc sind, umgehend dem ,zuständigen ,G,e~ 

"~~ '·"':~i:cih~äh~tri:tvorzul;egen. 'Ist dj.eTäterschaft noch beweisdürttig, , 
: ::'''' s~:,l~t;:~d~e~' lirelschEtrler :dem 1,llg~mein zuständigen Gerichts'herrn' 
·,'·.~::~'~ti'itiflih~e~. :SOW$:l.smitte'l zur Uber,führung (~usführlicher 'BeriCht, 

" ..... ./" ': .... >-; . --

-: ... ' '.:\ ~ '.:.\ .. ,." 
',. :\:tr, , ,,", ,', " ", 

Zeugen~:' .,',. 
, '. '. ~~' 

": ... ~ '-,'.:' 

.{", 

, ' ' 

.. : .. ', . 
'. 

~ "(, 

..1 

(\ 

V 
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',' .'~, ,'~ ~ 

. ..' t' ',' : -:. . \ \ '. ~ . . , . 

. ".'~rif ;~~·t,.:··, .... : .. ~I-. ~ ' ... ' • , .. 3 < ': : ~."~' ~~ * ..... ~ (l" ~',~':'" , ~ . " ,'. 

ci'k~n:iüs!1a:g~l(u~w ~) ,sind .,. sldhe:rzus:telien" . .':',p~.:,:', . .; · .... f'· .. ·~;\\{·.':.··1Ij· .. :~ .. ~: .. '~"." ."~. -~:-·\,tj • •... :',.: .• ' ..•.• , .''''' ... ,:.": .. "," '~·":'_.F'·~'· .' '. ,,:',1',.:' '., ,. . 

. . . '. .-"~§mi4'P-~~~,~'.!~lclk#,tegsgeric~t'<.zu·e fuem 'Pre1spruoh. _ .so:.:·'1s;t :,,>t:/\ .' 
;!~ 'f. 'r';::I~:'''''. ·~t\,~·_,~... . -.. .' ,.' f .,', ", '.. _. • ..• ,' " .•• " "'~""\'::";_:~'.':" ::(.'~. ;~~. 

". ,:' ·,_d·e~· 'Betr5~fenae,~ wie. ein ZiviliiitEfrnierter zu behandeln .. :<Er,,('~~.,~'::: ':':,:':': 
r::I"'~~.~> ......... 'I'~< .,,;).L,:'. ,'., I;' i • j ',.,,,, ........ :, •• ' .. ~~.f'.':: ...... .'. ,.1 ("jj-::::'" 

., ... , .... '.',r,~', ,~" ,,~: <y 'i,: '"·.ls~ sofö'rt 'in' eiridü:,ie'gsgefangenenlager abzuschieo.en(Trans.o;;."':r-;', ~ 
'. '" . '.' . .. . ." ' _. .' . - ~ ". . " ~ 

'~:T:~:';;"\',~"· :',.\':pdrtz~ttel), von.' wo, er in eIn' :tntern:i~rteii;l.a.ger we1ter'gel:~f-;',' ',~; 
::{«:' .:' ':- te:t 'wird'. BElrlcht mit! AD.gabe' d~~ V'~~bieibs' ~d~s Bet~~frertd~n .,.',' . J 

,,/:H,::"::\:"',: .':~ .' , 8.#das::,ztis~äiidl~e ,Kriegsge:ticht.. "'. ' . • 
:':~,'~\<,;~ '~ . '. :·':4 rGeg~~} P1'lliiderungaVerSllCh~ is~, l~i t "den~ B~ärfsten: Mi tteinypr~, 
. 'J," " 'i": zl1gel:ieii~ gi&i~chgill.tig, ob es sich' bei d"$lfPltihderE3rn um}.nge~ 
" '. : .... '," " •. h~~fge' deI.' ,B~~(ÜkerUIig. oder der deutsc·hen: .... ehrmacht h~c1e'it • 

.. • :, ' 5)~z'warig8m~.8hahmen,'·in:sbesondere pOliz~iiieher Art. ~ur' "i'ader.;;. 
• • • ~ 1/ ',' .. ,~, ••• '. '" ': •• : """. .' ",. • • '.' • • , ' !. '~'. f. ';,. . • '. '.' • •• ~ ". ~. '." ' .. ' 'j\) .. ,':. ... 

, " 
i ..... 

o 
o 

:, ,. 

.. ' . " llerstellung von Ruhe und Ordnung .. und zur Slche~ung' der Truppe. 
. . ,:-~Bnri~h'atif Befehl e'ines 1~egt~~;..K~~;·. seib~t~natf8~~XdrS. '-,' . 
. '·,-·6d~F:'giei6h~eatellten Kdrs" unter Me1dilng .an:' die \;or'~~'I3·etzte 

,'. , nfehststelle Und an 'die örtl1.chzustfuldigen Konftnandaftttu-en . 
getroffen, werden, ,auch ~enn,'ke1n ,;Gefechtsgebiettt .• ·befohi~n 
:. r . . 'r:' 

wird.' 

Dle Mß.,ßnahmen sind aufzuiieben, we~ 'der An 1 aif ent~ällt.G&­
gebenenfalls sind sie vona"~n ~chfolgenden Truppen zu Uber-
n~hmen.;· L 

Bereits in Tätigkeit'bef'indliche deutscheZivilbehörden 
sInd zu beteiligen. erst später eintreffende von .den verhäng~ 
te~ Maßnahmen ih Kenntnü~' zu' setzen. 

6) 'i'wängsa~iiagen (Geldabgabe:n) dürfen ilicht erhoben werden. 
L , 

. , 

'. 
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,1'1 

":"';f"U 
',' 

, .': ' " ;. '."~ 

muß sich, bewußt-'~~,;<;;",:,- ' 
" . .'... l, , '~ 

'.' 

,~\ , 

hat ,ein ausgesprochenes Nat.ionalbe\vußt":'" 
.' , 

,sein. Darüber hinaus f~hl t sich da,s .norWeg1.~che· :Vo1:k 

'.' ' " aufs engste ,ve:rwaridtmit den ande'ren ',nordi'Schin vöi-.;:'.... . . . 

, :.-' .' :' .... ~·e:rn i> '~ 

'Aiso: Al1~s ve~meiden, 
kann" 

wes die nat,konale Ehre verletzen , 

2.). Der '·Norweger ist äußerst freihei tslieb~ndund selbst-, 1 . ' 

, bewußt. Er lehnt jeden Zwang und jede Unterordnung alt .. 
, 

, Er hat keinen Sinn fiir militärische Zucht und ,Auto'-' 

~.' , .' ,/ 

":, .. 
rität. 

~: Wenig befehl~n, nicht anschreien! Das errüllt 

::' : 

, ~' mit Widerwillen, und' ist w1rkungslo,8~ ,Sach­

lich aufklären und überzeugen. Humo~voller~ Ton 
erreicht am meisteno Unnötige Schärfe und, Be-- " 

vormundung verletzen sein,SelbstgefQhlo 

3) Der Norweger ist seiner Wesensart (ähnlich dem frie­

sischen Bauern) vers~hiossen und' zurückh&l tend, "l,ang­

sam im D,enken . und Handeln, da~u aber auch.mißtrau .. : 

ischgegen Fremde" 

~lso: Kein,Het~tempo! Zeit lassen~ 

'}4l Das Baus des Norwegers ist nachaltgermanis.Cll.e~ Altt..:.. 

.fassung heilig. Gastfreunds,chaftwird, gern geÜbt ", 

~igentum ist, unverletzlicho Das Haus bleibt 1+Dver·. ',. 

s,?hlossen. Die,bstahl ist so gut wie unbekannt uhd 
gilt als Schundeo 

Also: Jeden unberechtigten Eingriff unterlassen·, 

auch wen~ 'Gü~/~r ,~ffen herumliegeno "Besorgen" 

Or~anisieren" uodglo gelten als Diebsiahl 

und sind unte>:: allen trmständenveröoten,;, 

'.5) ,Der Norweger hatk3in VerständnisfUr den Kr'i.eg" 

Das' seefahrende lnd handeltre1bende Volk hatNei~ 
,,~;};.. gung für England v Es :fühlt sich .. ~en finnischen 

Brüdern verwandt undftirchtet Rußland 0 Für die 

Ziele' 
....... .:--.:: .... ,' . .', 

....... 

" " 
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